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Die DB InfraGO kommuniziert im GPE bzw. FPE sämtliche Ände-
rungen, welche sich auf Grund einer baubedingten Kapazitätsein-
schränkung für einen baubetroffenen Zug ergeben. Hierbei kann 
es sich insbesondere um Änderungen folgender Merkmale im 
Vergleich zu den Inhalten des bereits abgeschlossenen Trassen-
nutzungsvertrages handeln: 
 
 

 Abfahrts- und/oder Ankunftszeiten an Betriebsstellen 
(mit Tagesdatum) 

 Mindesthaltedauer in einer Betriebsstelle 
 Angaben zum Laufweg (z.B. Einkürzung oder Führung 

über alternative Strecken) 
 Zugcharakteristika (u.A. Art des Zuges, Zugnummer, 

Länge, Gesamtgewicht, Rolle und Position des Triebfahr-
zeugs im Zugverband, Streckenklasse, Bremsstellung, 
Notbremsüberbrückung, Traktionsart) 

 Zugsicherungssystem 
 Angaben zu Gefahrgut 
 KV-Profile 
 Weitere zusätzliche Hinweise, sofern erforderlich. 

 
 
 
 
 


